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Sie können mit uns sprechen: montags bis freitags: 8.00 -14.30 Uhr 
 

Sie erreichen uns : mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
Im Internet unter: www.goethe-gymnasium-dortmund.de 
Unsere Bankverbindung: Sparkasse Dortmund (BLZ 440 501 99) Konto Nr. 301 003 900 

Goethe-Gymnasium, Stettiner Straße 12, 44263 Dortmund 

 

An die 
Eltern und Erziehungsberechtigte 

der Schülerinnen und Schüler 
des Goethe-Gymnasiums Dortmund 

 
 
 

Umsetzung des Masernschutzgesetzes 

Bezug: § 20 Abs. 8 bis 14 Infektionsschutzgesetz 

 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

gemäß § 20 Abs. 8 bis 14 Infektionsschutzgesetz besteht eine Nachweispflicht für alle Schülerinnen 

und Schüler sowie Lehrkräfte und andere in Schule tätige Personen hinsichtlich ihres individuellen 

Masernschutzes. Entsprechende Nachweise müssen für alle Personen, die sich bereits in der Schule 

befinden, bis spätestens zum 31.07.2021 vorliegen. Als geeignete Nachweise zum Masernschutz 

gelten die folgenden: 

- Impfnachweis 

- Immunitätsnachweis durch eine ärztliche Bescheinigung 

- Kontraindikationsnachweis durch eine ärztliche Bescheinigung 

- Bestätigungsnachweise (z. B. Bestätigung des Gesundheitsamtes, des Kindergartens oder 

der Grundschule, dass ein entsprechender Nachweis bereits erbracht wurde) 

Eine Erstattung von Kosten für ärztliche Bescheinigungen oder Untersuchungen sieht das Infekti-

onsschutzgesetzt nicht vor. Die Vorlage eines dieser Nachweise dokumentiert die Schule in der 

verwendeten Schulverwaltungssoftware. Kopien werden nicht einbehalten. 

Sollte bis zum 31.07.2021 kein gültiger Nachweis zum Masernschutz vorgelegt werden, so sind wir 

verpflichtet, die entsprechenden Schülerinnen und Schüler namentlich dem Gesundheitsamt zu 

nennen. Alle weiteren Maßnahmen liegen dann im Ermessen des Gesundheitsamtes. Die Schul-

pflicht wird durch fehlende Nachweise nicht beeinträchtigt.  

Wir möchten Sie bitten, dafür Sorge zu tragen, möglichst zeitnah, spätestens jedoch bis zum 

31.07.2021, einen geeigneten Nachweis der Klassenleitung oder Jahrgangsstufenleitung Ihres Kin-

des vorzulegen. Alternativ können Sie den Nachweis auch im Sekretariat der Schule erbringen. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

 

 

Christof Nattkemper (OStD) 

Schulleiter 

Städtisches Gymnasium 
für Jungen und Mädchen 

      
 
 

 

 (0231) 28673630 

  (0231) 28673636 

E-mail: goethe-gymnasium@stadtdo.de 

Datum: 22.04.2021 

 

 


